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Aufgrund des § 15 Abs. 1 und § 11
Satz 1 des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I
S. 1414) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über Einigungsstellen
vom 13. Februar 1959 (GVBl. S. 3), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 7. April
1987 (GVBl. I S. 59), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 27a
Abs. 1“ durch „§ 15 Abs. 1“ ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Ge-
werbetreibenden“ durch „Unterneh-
mern“, in § 4 Abs. 2 Satz 1 das Wort
„Gewerbetreibenden“ durch „Unter-
nehmer“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 2 Satz 1 wird die Verwei-
sung „§ 27a Abs. 5 Satz 2 des Geset-

zes“ durch die Angabe „§ 15 Abs. 5
Satz 2 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb“ ersetzt.

4. In § 11 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„§ 3 des Gesetzes über die Entschädi-
gung von Zeugen und Sachverständi-
gen vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 902)“
durch die Angabe „§ 8 Abs. 2 und § 9
Abs. 1 Satz 1 bis 4 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776)“
ersetzt.

5. Dem § 13 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2010 außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.
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Aufgrund des § 69 Nr. 1 des Hessi-
schen Gesetzes über den Brandschutz,
die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 1998
(GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 229), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

E r s t e r   A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Geltungsbereich

§ 2  Ausbildungsziel

§ 3  Begriffsdefinitionen

§ 4  Einstellungsvoraussetzungen

§ 5  Ausbildungsbetrieb, Gesamtausbil-
dungsleitung, Ausbildungsstationen

§ 6  Ausbildungsdauer für den mittleren
und den gehobenen Werkfeuer-
wehrdienst, Erholungsurlaub

§ 7  Bewertung der Leistungen

Z w e i t e r   A b s c h n i t t

Ausbildung

§ 8  Gestaltung der Ausbildung

§ 9  Tätigkeitsnachweise, Ausbildungs-
berichte

§ 10  Ausbildung für den mittleren Werk-
feuerwehrdienst

§ 11  Ausbildung für den Führungsdienst
im mittleren Werkfeuerwehrdienst

§ 12  Ausbildung für den gehobenen
Werkfeuerwehrdienst

§ 13  Aufstieg in den gehobenen Werk-
feuerwehrdienst

D r i t t e r   A b s c h n i t t

Prüfungen

§ 14  Zweck der Prüfungen

§ 15  Prüfung für den mittleren Werkfeu-
erwehrdienst

§ 16  Prüfung für den Führungsdienst im
mittleren Werkfeuerwehrdienst

§ 17  Prüfung für den gehobenen 
Werkfeuerwehrdienst

§ 18  Bestellung und Zusammensetzung
der betrieblichen Prüfungsaus-
schüsse

§ 19  Bestellung und Zusammensetzung
des Prüfungsausschusses an der
Landesfeuerwehrschule

§ 20  Allgemeine Bestimmungen für die
Prüfungsausschüsse, Kostenpflicht

§ 21  Aufgaben der Prüfungsausschüsse

§ 22  Durchführung der Prüfungen

§ 23  Bewertung der Prüfungsleistungen,
Bildung der Abschlussnote

§ 24  Niederschriften

§ 25  Täuschungshandlungen, sonstiges
Fehlverhalten

§ 26  Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis

§ 27  Wiederholung der Prüfung

§ 28  Einsicht in die Prüfungsarbeiten

V i e r t e r   A b s c h n i t t

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 29 Übergangsbestimmungen

§ 30  In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

E r s t e r   A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aus-
bildung und die Prüfung für den hauptbe-
ruflichen mittleren, gehobenen und höhe-
ren Werkfeuerwehrdienst. Bei Bedarf
steht die Ausbildung auch nebenberufli-
chen Werkfeuerwehrangehörigen offen.

(2) Das Bestehen der Laufbahnprüfung
nach der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Laufbahnen des mittleren
und des gehobenen Einsatzdienstes der
Berufsfeuerwehren in der jeweils gültigen
Fassung sowie bestandene Abschlussprü-
fungen aufgrund des Landesrechts ande-
rer Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land stehen, soweit sie von dem für die
Ausbildung hauptberuflicher Werkfeuer-
wehrangehöriger zuständigen Ministeri-
um anerkannt worden sind, einer erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbildung nach
dieser Verordnung gleich.

(3) Die Ausbildung und Prüfung für
den hauptberuflichen höheren Werkfeu-
erwehrdienst erfolgt in entsprechender
Anwendung der Bestimmungen der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prü-
fung für die Laufbahn des höheren feuer-
wehrtechnischen Dienstes im Lande
Nordrhein-Westfalen vom 25. März 2004
(GVBl. NRW S. 158), soweit in der vorlie-
genden Verordnung keine besonderen
Regelungen getroffen worden sind.

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung der 

hauptberuflichen Werkfeuerwehrangehörigen in Hessen 
(Werkfeuerwehrausbildungs- und Prüfungsverordnung – APVO-WFw)*)

vom 3. November 2005

*) GVBl. II 312-18
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§ 2

Ausbildungsziel

Ziel der Ausbildung ist es, hauptberuf-
liche Angehörige der Werkfeuerwehren
heranzubilden, die aufgrund ihrer Persön-
lichkeit sowie aufgrund ihrer allgemeinen
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
geeignet sind, die Aufgaben des Werk-
feuerwehrdienstes selbstständig zu erfül-
len.

§ 3

Begriffsdefinitionen

(1) Werkfeuerwehren sind die zur Si-
cherstellung des Brandschutzes und der
Allgemeinen Hilfe in Betrieben oder Ein-
richtungen aufgestellten betrieblichen
Feuerwehren, die als Werkfeuerwehren
anerkannt oder angeordnet worden sind.

(2) Als Auszubildende im Sinne dieser
Verordnung gelten Beschäftigte, die zu
hauptberuflich oder nebenberuflich täti-
gen Angehörigen der Werkfeuerwehren
ausgebildet werden.

§ 4

Einstellungsvoraussetzungen

(1) In den mittleren Werkfeuerwehr-
dienst kann eingestellt werden, wer

1. mindestens 18 Jahre alt ist,

2. nach arbeitsmedizinischem Gutachten
für den Dienst in der Feuerwehr – ein-
schließlich des Tragens von Atem-
schutzgeräten G 26, Gruppe 3 – taug-
lich ist, und

3. ein betriebliches Auswahlverfahren
bestanden hat, in dem die fachliche
und körperliche Eignung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers festgestellt
worden ist.

Im Übrigen gilt § 3 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4
sowie Abs. 2 der Feuerwehrlaufbahnver-
ordnung vom 21. Dezember 1994 (GVBl. I
S. 823, 1995 I S. 84), geändert durch Ge-
setz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 217).

(2) In den gehobenen Werkfeuerwehr-
dienst kann eingestellt werden, wer

1. nach arbeitsmedizinischem Gutachten
für den Dienst in der Feuerwehr – ein-
schließlich des Tragens von Atem-
schutzgeräten G 26, Gruppe 3 – taug-
lich ist,

2. ein betriebliches Auswahlverfahren
bestanden hat, in dem die fachliche
und körperliche Eignung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers festgestellt
worden ist, und

3. die Abschlussprüfung an einer Fach-
hochschule, einer staatlich anerkann-
ten Berufsakademie oder einer gleich-
wertigen staatlich anerkannten Bil-
dungsstätte in einer für den Feuer-
wehrdienst geeigneten Fachrichtung
erfolgreich abgelegt hat.

(3) In den höheren Werkfeuerwehr-
dienst kann eingestellt werden, wer

1. nach arbeitsmedizinischem Gutachten
für den Dienst in der Feuerwehr – ein-
schließlich des Tragens von Atem-
schutzgeräten G 26, Gruppe 3 – taug-
lich ist,

2. ein betriebliches Auswahlverfahren
bestanden hat, in dem die fachliche
und körperliche Eignung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers festgestellt
worden ist, und

3. ein Studium in einer für den Feuer-
wehrdienst geeigneten Fachrichtung
an einer Technischen Hochschule, Uni-
versität oder einer gleichwertigen
staatlich anerkannten Bildungsstätte
erfolgreich abgeschlossen hat.

§ 5

Ausbildungsbetrieb, Gesamtausbildungs-
leitung, Ausbildungsstationen

(1) Zur Ausbildung für den mittleren
und den gehobenen Werkfeuerwehr-
dienst sind Werkfeuerwehren nur dann
berechtigt, wenn sie von dem für die Aus-
bildung hauptberuflicher Werkfeuerwehr-
angehöriger zuständigen Ministerium als
Ausbildungsbetriebe anerkannt worden
sind. Hierzu müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:

1. Der Leitung der Werkfeuerwehr muss
für die Ausbildung für den mittleren
Werkfeuerwehrdienst und für die Aus-
bildung für den gehobenen Werkfeu-
erwehrdienst mindestens eine Person
des gehobenen Werkfeuerwehrdiens-
tes angehören.

2. Die vorgeschriebenen Ausbildungsin-
halte müssen zum Aufgabenbereich
der ausbildenden Werkfeuerwehren
gehören.

3. Die räumliche, technische und sächli-
che Ausstattung muss den theoreti-
schen und praktischen Ausbildungsan-
forderungen genügen.

(2) Die Gesamtausbildungsleitung für
den mittleren und den gehobenen Werk-
feuerwehrdienst obliegt in der Regel der
Leitung derjenigen Werkfeuerwehr, bei
der die auszubildenden Werkfeuerwehr-
angehörigen beschäftigt sind oder einer
von ihr beauftragten Person des gehobe-
nen oder höheren Werkfeuerwehrdiens-
tes. In Ausnahmefällen kann die Gesamt-
ausbildungsleitung einer anderen geeig-
neten Feuerwehr übertragen werden. So-
weit die Gesamtausbildungsleitung von
einem öffentlichen Dienstherrn wahrge-
nommen werden soll, wird dieser vom 
zuständigen Regierungspräsidium be-
stimmt.

(3) Die Gesamtausbildungsleitung lei-
tet und überwacht die gesamte praktische
und theoretische Ausbildung. Sie erstellt
den Ausbildungsplan, führt die Ausbil-
dungsakten und entsendet die auszubil-
denden Werkfeuerwehrangehörigen zur
Ableistung der Ausbildungsabschnitte zu
den einzelnen Ausbildungsstationen.

(4) Ausbildungsstationen sind Landes-
feuerwehrschulen, Städte mit Berufsfeu-
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erwehren, Ausbildungsbetriebe nach 
Abs. 1 sowie andere Körperschaften und
Einrichtungen, deren Lehrgänge von dem
für die Ausbildung hauptberuflicher
Werkfeuerwehrangehöriger zuständigen
Ministerium anerkannt worden sind und
bei denen Ausbildungsabschnitte durch-
geführt werden.

(5) Während der Ausbildungsabschnit-
te bei einer Berufs- oder Werkfeuerwehr
werden die Auszubildenden von der Lei-
tung der Berufs- oder Werkfeuerwehr
oder einer von ihr beauftragten Person
des gehobenen oder höheren Einsatz-
dienstes der Berufsfeuerwehr oder des
gehobenen oder höheren Werkfeuer-
wehrdienstes ausgebildet. Ausbildungs-
abschnitte dürfen bei anderen Körper-
schaften und Einrichtungen nur dann ab-
geleistet werden, wenn die Ausbildung
von einer oder einem Angehörigen des
gehobenen oder höheren Einsatzdienstes
der Berufsfeuerwehr oder des gehobenen
oder höheren Werkfeuerwehrdienstes ge-
leitet wird. Bei Ausbildungsabschnitten
an der Landesfeuerwehrschule ist deren
Leitung oder eine von ihr beauftragte dort
beschäftigte Person des gehobenen oder
höheren Einsatzdienstes der Berufsfeuer-
wehr für die Durchführung der Ausbil-
dung verantwortlich.

(6) Für die Ausbildung dürfen nur Per-
sonen eingesetzt werden, die neben den
erforderlichen Fachkenntnissen die not-
wendigen berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse besitzen.

§ 6

Ausbildungsdauer für den mittleren 
und gehobenen Werkfeuerwehrdienst, 

Erholungsurlaub

(1) Die Ausbildungsdauer für den mitt-
leren Werkfeuerwehrdienst beträgt min-
destens achtzehn Monate, für den
Führungsdienst im mittleren Werkfeuer-
wehrdienst mindestens weitere sechs Mo-
nate und für den gehobenen Werkfeuer-
wehrdienst mindestens 24 Monate. Eine
hauptberufliche, nebenberufliche oder
ehrenamtliche Tätigkeit in einer öffentli-
chen Feuerwehr oder einer Werkfeuer-
wehr kann auf Antrag der Bewerberin
oder des Bewerbers von der Leitung der
Werkfeuerwehr nach Anhörung der Ge-
samtausbildungsleitung auf die Ausbil-
dungsdauer angerechnet werden, wenn
die in dieser Tätigkeit erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten dies rechtfertigen.
Die hauptberufliche Tätigkeit kann bis
zur Hälfte, höchstens jedoch bis zu neun
Monaten, angerechnet werden. Die ne-
benberufliche oder ehrenamtliche Tätig-
keit kann bis zu einem Sechstel, höchs-
tens jedoch bis zu vier Monaten, ange-
rechnet werden. Insgesamt dürfen nicht
mehr als neun Monate angerechnet wer-
den.

(2) Der Erholungsurlaub ist außerhalb
der Lehrgangszeit und so zu nehmen,
dass die Ausbildung nicht beeinträchtigt
wird.

§ 7

Bewertung der Leistungen

(1) Die Leistungen während der Aus-
bildung und in der Prüfung sind mit einer
der folgenden Punktzahlen und der sich
daraus ergebenden Note zu bewerten:

15 bis 14 Punkte
= sehr gut (1): für eine Leistung, die

den Anforderungen in
besonderem Maße
entspricht,

13 bis 11 Punkte
= gut (2): für eine Leistung, die

den Anforderungen
voll entspricht,

10 bis 8 Punkte
= befriedigend (3): für eine Leistung, die

im Allgemeinen den
Anforderungen ent-
spricht,

7 bis 5 Punkte
= ausreichend (4): für eine Leistung, die

zwar Mängel aufweist,
aber im Ganzen den
Anforderungen noch
entspricht,

4 bis 2 Punkte
= mangelhaft (5): für eine Leistung, die

den Anforderungen
nicht entspricht, je-
doch erkennen lässt,
dass die notwendigen
Grundkenntnisse vor-
handen sind und die
Mängel in absehbarer
Zeit behoben werden
können,

1 bis 0 Punkte
= ungenügend (6): für eine Leistung, die

den Anforderungen
nicht entspricht und
bei der selbst die
Grundkenntnisse so
lückenhaft sind, dass
die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht beho-
ben werden können.

(2) Am Ende eines jeden Ausbildungs-
abschnittes (§§ 10, 12) wird aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelleistun-
gen eine Punktzahl für diesen Abschnitt
gebildet. Durchschnittspunktzahlen wer-
den unter Einbeziehung der ersten Dezi-
malstelle errechnet. Beträgt sie fünf und
mehr, wird aufgerundet; bei vier und we-
niger wird abgerundet. In jedem Ausbil-
dungsabschnitt ist mindestens eine
Punktzahl von fünf zu erreichen.

(3) Erzielen Auszubildende in einem
Ausbildungsabschnitt im schriftlichen
oder im praktischen Teil weniger als fünf
Punkte, ist der Ausbildungsabschnitt je-
weils einmal vollständig zu wiederholen.
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Ausbildung

§ 8

Gestaltung der Ausbildung

(1) Das für die Ausbildung hauptberuf-
licher Werkfeuerwehrangehöriger zustän-
dige Ministerium kann unter Berücksich-
tigung der besonderen Umstände der be-
trieblichen Gefahrenlagen Ausbildungs-
rahmenpläne für die Ausbildung der
hauptberuflichen Angehörigen der Werk-
feuerwehren erstellen. Die Ausbildung
umfasst insbesondere den vorbeugenden
und den abwehrenden Brandschutz, die
Allgemeine Hilfe, vorbereitende und ab-
wehrende Maßnahmen des Katastrophen-
schutzes, den Rettungsdienst, die Infor-

zubildenden ausgebildet wurden, hat am
Ende des Ausbildungsabschnitts eine Be-
urteilung über die Leistung nach § 7 an-
zufertigen und diese der Ausbildungslei-
tung vorzulegen. Diese erstellt den Aus-
bildungsbericht, der erkennen lassen
muss, ob die Auszubildenden das Ziel des
Ausbildungsabschnitts erreicht haben.
Besondere Fähigkeiten und Mängel sind
anzugeben. Die Ausbildungsberichte sind
den Auszubildenden zur Kenntnis zu
bringen, zu besprechen und zu den Aus-
bildungsakten zu nehmen.

§ 10

Ausbildung für den mittleren 
Werkfeuerwehrdienst

(1) Die Ausbildung für den mittleren
Werkfeuerwehrdienst gliedert sich in fol-
gende Abschnitte:
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mations- und Kommunikationstechnik,
die Rechtsgrundlagen in diesen Berei-
chen, die Führungslehre und den Sport.

(2) Die Gesamtausbildungsleitung er-
stellt für alle Auszubildenden einen Ge-
samtausbildungsplan, aus dem sich die
zeitliche Abfolge der Ausbildung ergibt.
Die Ausbildungsleitung des jeweiligen
Ausbildungsabschnitts stellt für ihren Zu-
ständigkeitsbereich einen Ausbildungs-
plan auf. Jeweils eine Ausfertigung der
Ausbildungspläne ist den Auszubilden-
den auszuhändigen.

(3) Den Auszubildenden ist während
aller Ausbildungsabschnitte in möglichst
großem Umfang Gelegenheit zu geben,
an Einsätzen, Besichtigungen, Versuchen,
Brandproben, Vorführungen und sonsti-
gen Veranstaltungen teilzunehmen, die
geeignet sind, feuerwehrtechnische
Kenntnisse zu vermitteln.

§ 9

Tätigkeitsnachweise, 
Ausbildungsberichte

(1) Die Auszubildenden haben wäh-
rend der berufspraktischen Ausbildungs-
abschnitte Tätigkeitsnachweise zu erstel-
len. Die Eintragungen sind von der Aus-
bilderin oder dem Ausbilder regelmäßig
und von der Ausbildungsleitung abschlie-
ßend zu überprüfen und zu besprechen.
Sie sind der Gesamtausbildungsleitung
vorzulegen.

(2) Die Ausbilderin oder der Ausbilder,
in deren oder dessen Sachgebiet die Aus-

(2) In den einzelnen Ausbildungsab-
schnitten sind Teilaufgaben zu lösen, 
deren Ergebnisse in die Punktzahl des 
jeweiligen Ausbildungsabschnitts einzu-
beziehen sind. Die Personen, die die Auf-
gaben bewerten, werden von der Ausbil-
dungsleitung bestimmt. Während des
Ausbildungsabschnitts I sind sechs Auf-
sichtsarbeiten mit Aufgaben aus unter-
schiedlichen Lehrfächern mit einer Bear-
beitungsdauer von jeweils 45 Minuten
und zusätzlich die Aufsichtsarbeiten der
Ausbildung für Sonderfunktionen zu ferti-
gen. Es ist zulässig, zwei Aufsichtsarbei-
ten mit einer Gesamtbearbeitungszeit von
90 Minuten zusammenzufassen. Außer-
dem sind innerhalb einer Bearbeitungs-
frist von jeweils 90 Minuten zwei Fach-
aufsätze zu schreiben. In allen Ausbil-
dungsabschnitten müssen die praktischen
Leistungen und die Prüfungsergebnisse
der Aufsichtsarbeiten in die Beurteilung
einbezogen werden.

(3) Innerhalb der Ausbildungszeit von
achtzehn Monaten ist, soweit nicht schon
vorhanden, das Deutsche Sportabzeichen
zu erwerben. Gleiches gilt für den Erwerb
des Deutschen Rettungsschwimmabzei-
chens in Bronze. Diese Nachweise sind
Voraussetzung für die Zulassung zur
Truppführungsprüfung.

(4) Nach Abschluss der Ausbildungs-
zeit erhalten die Auszubildenden eine Be-
scheinigung über die Bewertung der ein-
zelnen Ausbildungsabschnitte und das
Ergebnis der Truppführungsprüfung.

Abschnitt I Feuerwehrgrundlehrgang 24 Wochen

Abschnitt II Berufspraktische Ausbildung im Werk; Ausbildung zur 25 Wochen
Betriebssanitäterin oder zum Betriebssanitäter oder 
Ableistung des theoretischen Abschnitts der Ausbildung 
zur Rettungssanitäterin oder zum Rettungssanitäter; 
Erwerb der Fahrerlaubnis mindestens der Klasse C1, 
möglichst der Klasse CE

Abschnitt III Berufspraktische Ausbildung im Werk; bei Bedarf Aus- 29 Wochen
bildung für Sonderfunktionen (z.B. Maschinistin oder 
Maschinist für Löschfahrzeuge und/oder Drehleitern)
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§ 11

Ausbildung für den Führungsdienst im
mittleren Werkfeuerwehrdienst

(1) Voraussetzung für die Verwendung
als Führungskraft im mittleren Werkfeu-
erwehrdienst ist die erfolgreiche Teilnah-
me am Gruppenführungslehrgang für den
mittleren Werkfeuerwehrdienst und den
mittleren Einsatzdienst der Berufsfeuer-
wehren nach § 12 Abs. 1 – Abschnitt III –
mit einer Dauer von acht Wochen, der an
der Hessischen Landesfeuerwehrschule
oder an einer von der Hessischen Landes-
feuerwehrschule dafür anerkannten Lan-
desfeuerwehrschule eines anderen Lan-
des absolviert werden kann.

(2) Voraussetzung für die Zulassung
zum Gruppenführungslehrgang ist das
Bestehen der Truppführungsprüfung und
die Teilnahme am ergänzenden betriebli-
chen Ausbildungsabschnitt von achtzehn
Wochen zur Vorbereitung auf den Grup-
penführungslehrgang.

(3) Die Entscheidung über die Anmel-
dung zum Gruppenführungslehrgang
trifft die Leitung der Werkfeuerwehr.

(4) Für die Anmeldung zum Gruppen-
führungslehrgang ist dem vorsitzenden
Mitglied des Prüfungsausschusses nach 
§ 19 Abs. 2 Nr. 1 rechtzeitig die Beschei-
nigung nach § 10 Abs. 4 mit dem Ergeb-
nis der Truppführungsprüfung sowie die
Bestätigung über die Teilnahme am er-
gänzenden betrieblichen Ausbildungsab-
schnitt nach Abs. 2 vorzulegen.

§ 12

Ausbildung für den gehobenen 
Werkfeuerwehrdienst

(1) Die Ausbildung für den gehobenen
Werkfeuerwehrdienst gliedert sich in fol-
gende Ausbildungsabschnitte:

(2) Während der Ausbildung haben die
Auszubildenden insgesamt zwei Ab-
schnittsarbeiten anzufertigen. Die Ausbil-
dungsleitung des betreffenden Ausbil-
dungsabschnittes bestimmt die Aufgaben
und bewertet die Arbeiten. Abschnittsar-
beiten sind mit den Auszubildenden zu
besprechen. Die Ergebnisse der Ab-
schnittsarbeiten sind bei der Bewertung
der jeweiligen Ausbildungsabschnitte zu
berücksichtigen.

(3) Der Gruppenführungslehrgang
(Abschnitt III) und der Brandinspektorin-
nen- oder Brandinspektorenlehrgang
(Abschnitt VI) nach Abs. 1 sind an der
Hessischen Landesfeuerwehrschule oder
in Ausnahmefällen an der Landesfeuer-
wehrschule eines anderen Landes abzu-
leisten, sofern die dort angebotenen Lehr-
gänge von der Hessischen Landesfeuer-
wehrschule als gleichwertig anerkannt
worden sind.

(4) Für die Anmeldung zum Brandin-
spektorinnen- oder Brandinspektoren-
lehrgang ist dem vorsitzenden Mitglied
des Prüfungsausschusses nach § 19 Abs. 2
Nr. 1 spätestens vier Wochen vor Beginn
des Lehrgangs ein Gesamtbericht mit An-
gaben über den dienstlichen Werdegang
der Auszubildenden einzureichen. Der
Gesamtbericht muss die Ergebnisse der
einzelnen Ausbildungsabschnitte und ihr
arithmetisches Mittel als Vornote enthal-
ten. Weitere Voraussetzungen für die Zu-
lassung zum Brandinspektorinnen- oder
Brandinspektorenlehrgang sind, soweit
noch nicht vorhanden, der Erwerb des
Deutschen Sportabzeichens und des
Deutschen Rettungsschwimmabzeichens
in Bronze.

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses nach § 19 Abs. 2 Nr. 1
prüft, ob die Zulassungsvoraussetzungen
zum Brandinspektorinnen- oder Brandin-
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Abschnitt I Feuerwehrgrundlehrgang 24 Wochen

Abschnitt II Tätigkeiten der Truppführung; bei Bedarf Ausbildung zur 16 Wochen
Rettungssanitäterin oder zum Rettungssanitäter

Abschnitt III Gruppenführungslehrgang für den mittleren Werkfeuer- 8 Wochen
wehrdienst und den mittleren Einsatzdienst der Berufs-
feuerwehren

Abschnitt IV Tätigkeiten der Gruppenführung 16 Wochen

Abschnitt V Einführung in die Tätigkeiten der Zugführung 24 Wochen

Abschnitt VI Fachtechnischer Lehrgang für den gehobenen Werkfeuer- 16 Wochen
wehrdienst und den gehobenen Einsatzdienst der Berufs-
feuerwehren (Brandinspektorinnen- oder Brandinspektoren-
lehrgang)

Die Abschnitte I, II, IV und V können
auch bei Berufsfeuerwehren oder bei
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 anerkannten Werk-
feuerwehren außerhalb des Standortes
des Ausbildungsbetriebes abgeleistet
werden. Während der Ausbildungsab-
schnitte II, IV und V sollen die Auszubil-
denden in alle Feuerwehraufgaben ein-
gewiesen werden. Sie müssen mindestens
die Fahrerlaubnis nach Klasse C1 und sol-
len die Fahrerlaubnis nach Klasse CE er-
werben, sofern sie diese Fahrerlaubnisse
noch nicht besitzen.

spektorenlehrgang vorliegen und lässt
gegebenenfalls die Bewerberin oder den
Bewerber unter Berücksichtigung der zur
Verfügung stehenden Lehrgangsplätze
zu.

§ 13

Aufstieg in den gehobenen 
Werkfeuerwehrdienst

(1) Angehörige des Führungsdienstes
im mittleren Werkfeuerwehrdienst kön-
nen von der Leitung der Werkfeuerwehr
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im Benehmen mit dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses nach § 19
Abs. 2 Nr. 1 zur Ausbildung für den geho-
benen Werkfeuerwehrdienst zugelassen
werden, wenn sie eine der folgenden Vor-
aussetzungen erfüllen und seit Vorliegen
dieser Voraussetzungen mindestens fünf
Jahre im mittleren Führungsdienst bei ei-
ner Werkfeuerwehr tätig gewesen sind:

1. Erfolgreicher Abschluss der Ausbil-
dung für den Führungsdienst im mitt-
leren Werkfeuerwehrdienst nach die-
ser Verordnung oder

2. erfolgreicher Abschluss der Gruppen-
führerausbildung nach Ziffer 6.1 der
Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinien
für die Angehörigen der Werkfeuer-
wehren vom 12. November 1993
(StAnz. 1994, S. 132) einschließlich des
Oberbrandmeisterlehrgangs oder des
Abschlusslehrgangs oder

3. erfolgreicher Abschluss der Ausbil-
dung einschließlich des Oberbrand-
meisterlehrgangs nach Maßgabe des
vor dem 1. Januar 1994 geltenden
Rechts.

(2) Ebenso kann zur Ausbildung für
den gehobenen Werkfeuerwehrdienst zu-
gelassen werden, wer die Voraussetzun-
gen nach § 8 Abs. 1 der Feuerwehrlauf-
bahnverordnung vom 21. Dezember 1994
(GVBl. I S. 823, 1995 I S. 84), geändert
durch Gesetz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I
S. 217), erfüllt.

(3) Die Einführungszeit in den gehobe-
nen Werkfeuerwehrdienst dauert acht-
zehn Monate. Die Auszubildenden sind in
die Aufgaben des gehobenen Werkfeuer-
wehrdienstes einzuweisen. Sie haben
mindestens zwei praktische Ausbildungs-
abschnitte für jeweils drei Monate bei ei-
ner Berufs- oder Werkfeuerwehr außer-
halb des Unternehmensstandortes zu ab-
solvieren, an dem sie beschäftigt sind.
Außerdem haben sie am Brandinspekto-
rinnen- oder Brandinspektorenlehrgang
teilzunehmen.

(4) § 12 Abs. 1 Satz 4 sowie Abs. 2 bis
5 gelten entsprechend.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Prüfungen

§ 14

Zweck der Prüfungen

Die Prüfungen dienen der Feststel-
lung, ob die Auszubildenden das Ausbil-
dungsziel erreicht haben, die erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten praktisch an-
wenden können und für die Übernahme
zukünftiger Aufgaben geeignet erschei-
nen. Die Prüfungen werden am Ende der
jeweiligen Ausbildung abgelegt. Sollten
die Prüfungen vor Beendigung der Aus-
bildung abgeschlossen sein, so endet die-
se nicht vorzeitig.

§ 15

Prüfung für den mittleren 
Werkfeuerwehrdienst

(1) Nach Beendigung des Ausbil-
dungsabschnitts III nach § 10 Abs. 1 wird
im Betrieb eine Truppführungsprüfung
abgelegt. Sie umfasst die Lehrinhalte aus
den Abschnitten I bis III. Die Trupp-
führungsprüfung für den mittleren Werk-
feuerwehrdienst besteht aus einem prak-
tischen, einem mündlichen und einem
schriftlichen Teil. Sie wird nach Abschluss
des Abschnitts III im Betrieb vor einem
Prüfungsausschuss nach § 18 abgelegt.

(2) Die praktische Prüfung besteht aus
einer Einsatzübung, in der die Befähi-
gung zur Truppführung nachgewiesen
werden muss. Sie wird als Gruppenprü-
fung durchgeführt.

(3) Die schriftliche Prüfung besteht aus
zwei Aufsichtsarbeiten von jeweils 90 Mi-
nuten Dauer.

(4) Die mündliche Prüfung wird in der
Regel als Gruppenprüfung mit jeweils
höchstens vier Prüflingen gleichzeitig
durchgeführt. Sie soll 60 Minuten nicht
überschreiten.

§ 16

Prüfung für den Führungsdienst im 
mittleren Werkfeuerwehrdienst

(1) Die Prüfung für den Führungs-
dienst im mittleren Werkfeuerwehrdienst
besteht aus einem praktischen, einem
schriftlichen und einem mündlichen Teil.
Sie wird während des Gruppenführungs-
lehrgangs an der Hessischen Landesfeu-
erwehrschule vor dem Prüfungsausschuss
nach § 19 abgelegt.

(2) Die praktische Prüfung besteht aus
einer Einsatzübung, in der die Befähi-
gung zur Gruppenführung nachgewiesen
werden muss, einer Planübung und einer
Lehrprobe, deren Thema mindestens 48
Stunden vorher bekannt zu geben ist. Die
Planübung soll 20 Minuten und die Lehr-
probe 15 Minuten nicht überschreiten.

(3) Die schriftliche Prüfung besteht aus
zwei Aufsichtsarbeiten von jeweils 90 Mi-
nuten Dauer und einem Fachaufsatz von
120 Minuten Dauer.

(4) Die mündliche Prüfung wird in der
Regel als Gruppenprüfung mit jeweils
höchstens vier Prüflingen gleichzeitig
durchgeführt. Sie soll 60 Minuten nicht
überschreiten.

§ 17

Prüfung für den gehobenen 
Werkfeuerwehrdienst

(1) Die Prüfung für den gehobenen
Werkfeuerwehrdienst besteht aus einem
praktischen, einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. Sie wird während
des Brandinspektorinnen- oder Brandin-
spektorenlehrgangs an der Hessischen
Landesfeuerwehrschule vor dem Prü-
fungsausschuss nach § 19 abgelegt.
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(2) Die praktische Prüfung besteht aus
einer Planübung, bei der die Befähigung
zur Zugführung nachgewiesen werden
muss, und einer Lehrprobe, deren Thema
mindestens 48 Stunden vorher bekannt
zu geben ist. Die Planübung soll 45 Minu-
ten und die Lehrprobe 30 Minuten nicht
überschreiten.

(3) Die schriftliche Prüfung besteht aus
drei Aufsichtsarbeiten von jeweils 90 Mi-
nuten Dauer und zwei Fachaufsätzen von
jeweils 120 Minuten Dauer.

(4) Die mündliche Prüfung wird in der
Regel als Gruppenprüfung mit jeweils
höchstens vier Prüflingen gleichzeitig
durchgeführt. Sie soll 80 Minuten nicht
überschreiten und wird am Ende des
Brandinspektorinnen- oder Brandinspek-
torenlehrgangs abgelegt.

§ 18

Bestellung und Zusammensetzung der
betrieblichen Prüfungsausschüsse

(1) Für die Truppführungsprüfung ist
von den Ausbildungsbetrieben jeweils für
die Dauer von vier Jahren ein betriebli-
cher Prüfungsausschuss einzurichten.
Dessen Mitglieder werden von der Lei-
tung der Werkfeuerwehr des jeweiligen
Ausbildungsbetriebes bestellt.

(2) Der betriebliche Prüfungsausschuss
setzt sich aus folgenden stimmberechtig-
ten Mitgliedern zusammen:

1. Der Leiterin oder dem Leiter einer hes-
sischen Berufsfeuerwehr oder eine von
ihr oder ihm bestimmte Vertretungs-
person mit der Befähigung für den ge-
hobenen oder den höheren Einsatz-
dienst der Berufsfeuerwehr als vorsit-
zendem Mitglied,

2. der Leiterin oder dem Leiter der Werk-
feuerwehr bzw. einer von ihr oder ihm
bestimmten Vertretungsperson mit der
Befähigung für den gehobenen oder
den höheren Werkfeuerwehrdienst als
beisitzendem Mitglied,

3. einer Vertreterin oder einem Vertreter
der Hessischen Landesfeuerwehrschu-
le mit der Befähigung für den gehobe-
nen oder den höheren Einsatzdienst
der Berufsfeuerwehr als beisitzendem
Mitglied,

4. einer Beschäftigten oder einem Be-
schäftigten im gehobenen oder höhe-
ren Werkfeuerwehrdienst oder im ge-
hobenen oder höheren Einsatzdienst
der Berufsfeuerwehr auf Vorschlag der
Spitzenorganisationen der zuständigen
Gewerkschaften als beisitzendem Mit-
glied.

§ 19

Bestellung und Zusammensetzung 
des Prüfungsausschusses an der 

Landesfeuerwehrschule

(1) An der Hessischen Landesfeuer-
wehrschule ist für die Prüfungen des
Führungsdienstes im mittleren Werkfeu-
erwehrdienst und des gehobenen Werk-

feuerwehrdienstes ein Prüfungsaus-
schuss einzurichten.

(2) Das für die Ausbildung hauptberuf-
licher Werkfeuerwehrangehöriger zustän-
dige Ministerium bestellt folgende stimm-
berechtigte Mitglieder für die Dauer von
vier Jahren für den Prüfungsausschuss:

1. Als vorsitzendes Mitglied die Leiterin
oder den Leiter der Hessischen Lan-
desfeuerwehrschule bzw. eine von ihr
oder ihm bestimmte Vertretungsperson
mit der Befähigung für den höheren
Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr,

2. als beisitzendes Mitglied die Leiterin
oder den Leiter einer Berufs- oder
Werkfeuerwehr auf Vorschlag der Ar-
beitsgemeinschaft der Leiter der Be-
rufsfeuerwehren in Hessen oder des
Werkfeuerwehrverbandes Hessen,

3. als beisitzendes Mitglied eine Beschäf-
tigte oder einen Beschäftigten mit der
Befähigung für den gehobenen oder
den höheren Werkfeuerwehrdienst
oder für den  gehobenen oder den
höheren Einsatzdienst der Berufsfeuer-
wehr auf Vorschlag der Arbeitsge-
meinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren in Hessen oder des Werkfeuer-
wehrverbandes Hessen,

4. als beisitzendes Mitglied eine Beschäf-
tigte oder einen Beschäftigten im ge-
hobenen oder höheren Werkfeuer-
wehrdienst oder im gehobenen oder
höheren Einsatzdienst der Berufsfeuer-
wehr auf Vorschlag der Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerk-
schaften.

Wird als beisitzendes Mitglied nach Nr. 2
die Leiterin oder der Leiter einer Berufs-
feuerwehr bestellt, ist das beisitzende
Mitglied nach Nr. 3 aus dem Bereich der
Werkfeuerwehren zu bestellen. Wird als
beisitzendes Mitglied nach Nr. 2 die Lei-
terin oder der Leiter einer Werkfeuerwehr
bestellt, ist das beisitzende Mitglied nach
Nr. 3 aus dem Bereich der Berufsfeuer-
wehren zu bestellen.

(3) Für die beisitzenden Mitglieder
werden von dem für die Ausbildung
hauptberuflicher Werkfeuerwehrange-
höriger zuständigen Ministerium je drei
Vertretungspersonen für die Dauer von
vier Jahren bestellt. Das Vorschlagsrecht
richtet sich nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4.

(4) In besonderen Ausnahmefällen,
insbesondere bei kurzfristigen Ausfällen
von beisitzenden Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses, kann das vorsitzende
Mitglied des Prüfungsausschusses Beam-
tinnen oder Beamte der Hessischen Lan-
desfeuerwehrschule mit der Befähigung
für den gehobenen oder den höheren Ein-
satzdienst der Berufsfeuerwehren als bei-
sitzende Vertretungsmitglieder bestim-
men.

§ 20

Allgemeine Bestimmungen für die 
Prüfungsausschüsse, Kostenpflicht

(1) Die Mitgliedschaft in den Prüfungs-
ausschüssen endet
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1. mit dem Ausscheiden aus dem Haupt-
amt oder dem Werkfeuerwehrdienst,

2. mit dem Wechsel des Dienstherrn oder
des Arbeitgebers oder

3. mit der Abberufung aus wichtigem
Grund durch die Berufungsstelle oder
mit der Abberufung durch die Beru-
fungsstelle auf Antrag der Vorschlags-
berechtigten.

Ist die regelmäßige Amtszeit eines Mit-
glieds abgelaufen, bleibt die Mitglied-
schaft bestehen, bis eine Nachfolgerin
oder ein Nachfolger bestellt ist. Die Wie-
derbestellung ist möglich.

(2) Die Prüfungsausschüsse sind be-
schlussfähig, wenn die Mitglieder einge-
laden und neben den vorsitzenden Mit-
gliedern mindestens zwei weitere Mit-
glieder anwesend sind. Prüfungsaus-
schüsse beschließen mit Stimmenmehr-
heit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des vorsitzenden Mitglieds den Aus-
schlag.

(3) Die Sitzungen der Prüfungsaus-
schüsse einschließlich der Prüfungen sind
nicht öffentlich. Den Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse an einer Prüfungsteil-
nahme geltend machen können, kann
von den vorsitzenden Mitgliedern der
Prüfungsausschüsse die Teilnahme an
praktischen und mündlichen Prüfungen
als Beobachterinnen oder Beobachter ge-
stattet werden. Gegen Beschwerden über
die Ablehnung einer Prüfungsbeobach-
tung entscheiden die Prüfungsausschüsse
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des vorsitzen-
den Mitglieds den Ausschlag. Das für die
Ausbildung hauptberuflicher Werkfeuer-
wehrangehöriger zuständige Ministerium
kann zu den Prüfungen eine Beobachte-
rin oder einen Beobachter entsenden. Bei
der Beratung der Prüfungsausschüsse ist
die Anwesenheit von Beobachterinnen
oder Beobachtern nicht gestattet.

(4) Die Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse sind bei ihrer Tätigkeit unabhän-
gig und an Weisungen nicht gebunden.
Im Übrigen unterstehen sie der Aufsicht
des für die Ausbildung hauptberuflicher
Werkfeuerwehrangehöriger zuständigen
Ministeriums. Alle mit der Behandlung
von Prüfungsangelegenheiten befassten
Personen sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Dies gilt auch für Personen, die
nach Abs. 3 als Beobachterinnen oder Be-
obachter zugelassen worden sind.

(5) Die Anstellungsbetriebe haben die
Ausbildungskosten und auf Anforderung
die Prüfungskosten zu tragen.

§ 21

Aufgaben der Prüfungsausschüsse

(1) Die Prüfungsausschüsse haben ins-
besondere folgende Aufgaben:

1. Abnahme der Prüfungen und Bewer-
tung der Prüfungsleistungen,

2. Beratung und Beschlussfassung über
das Gesamtergebnis der Prüfung,

3. Feststellung und Entscheidung da-
rüber, ob eine Prüfung im Falle einer
Täuschung, eines Täuschungsversuchs
oder eines erheblichen Verstoßes ge-
gen die Ordnung bei Prüfungen als
nicht bestanden gilt, und welche Fol-
gen der Rücktritt, der Abbruch, die
Verhinderung, das Versäumnis, die
nicht rechtzeitige Abgabe einer Prü-
fungsarbeit oder Mängel im Prüfungs-
verfahren haben.

(2) Die vorsitzenden Mitglieder der
Prüfungsausschüsse leiten die gesamte
Prüfung. Sie haben insbesondere

1. den Zeitpunkt der Prüfung festzuset-
zen, den Prüfungsausschuss einzube-
rufen, die Sitzungen und die Prüfun-
gen vorzubereiten und zu leiten,

2. die Prüfungsaufgaben und die zuge-
lassenen Hilfsmittel zu bestimmen,

3. die Bescheide über das Prüfungser-
gebnis zu unterzeichnen,

4. im Falle des Nichtbestehens der Prü-
fung einen mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehenen Bescheid zu ertei-
len.

§ 22

Durchführung der Prüfungen

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten
dürfen keine Namensangaben und keine
sonstigen auf die Identität der Prüflinge
hinweisenden Merkmale enthalten. Sie
sind mit einer durch Losziehung zugeteil-
ten Kennziffer zu versehen. Der Name
darf den Prüferinnen oder den Prüfern vor
der endgültigen Bewertung der schriftli-
chen Prüfung nicht bekannt gegeben
werden.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten
sind zuerst von einer Ausbilderin oder ei-
nem Ausbilder und anschließend von ei-
nem Mitglied des Prüfungsausschusses zu
bewerten. Die Bewerterinnen und Bewer-
ter dürfen sich die Bewertungen nicht ge-
genseitig mitteilen. Weichen die Bewer-
tungen um mehr als drei Punkte vonein-
ander ab, so setzen die Prüfungsaus-
schüsse im Rahmen der vorliegenden Be-
wertungen die Punktzahlen fest. Die
Punktzahlen für die schriftlichen Arbeiten
werden aus dem arithmetischen Mittel
der einzelnen Bewertungen gebildet. Die
Durchschnittspunktzahlen werden unter
Einbeziehung der ersten Dezimalstelle er-
rechnet. Beträgt sie mindestens fünf, wird
aufgerundet, bei weniger als fünf wird
abgerundet.

(3) Die praktischen Prüfungen werden
vom vorsitzenden und einem weiteren
Mitglied des jeweiligen Prüfungsaus-
schusses abgenommen und bewertet.

(4) Die mündlichen Prüfungen finden
vor den jeweiligen Prüfungsausschüssen
statt und werden von deren Mitgliedern
bewertet.
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§ 23

Bewertung der Prüfungsleistungen, 
Bildung der Abschlussnote

(1) Die Prüfungsausschüsse entschei-
den über die Abschlussnoten der Prüfung
und geben sie den Prüflingen bekannt.
Diese Noten werden aufgrund der End-
punktzahlen ermittelt. Die Endpunktzah-
len ergeben sich aus dem arithmetischen
Mittel der Punktzahlen der praktischen
Prüfungen, der Punktzahlen der schriftli-
chen Prüfungen, der Punktzahlen der
mündlichen Prüfungen sowie dem arith-
metischen Mittel der Gesamtpunktzahlen
der Ausbildungsabschnitte (Vornoten).
Dabei werden die Endpunktzahlen unter
Einbeziehung der ersten Dezimalstellen
errechnet. Betragen diese fünf und mehr,
wird aufgerundet. Bei vier und weniger
wird abgerundet.

(2) Die Festlegung der Abschlussnoten
bestimmt sich nach den in § 7 Abs. 1 fest-
gelegten Bewertungskriterien.

(3) Die Prüfung hat nicht bestanden,
wer in einem der aufgeführten Prüfungs-
teile weniger als fünf Punkte erreicht hat.

(4) Diejenigen, die die Prüfung bestan-
den haben, erhalten ein Zeugnis, das die
Abschlussnote und die Endpunktzahl ent-
hält. Die Prüfungszeugnisse sind von den
vorsitzenden Mitgliedern der Prüfungs-
ausschüsse zu unterzeichnen und mit ei-
nem Dienstsiegel zu versehen. Die Ar-
beitgeber erhalten eine Durchschrift.

(5) Bei Nichtbestehen der Prüfung er-
halten die Prüflinge einen mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
scheid. Der Bescheid ist den Arbeitgebern
in Durchschrift zu übersenden.

(6) Die Prüfungsausschüsse können
ausnahmsweise die rechnerisch ermittel-
ten Punktzahlen der Abschlussnoten um
bis zu einem Punkt anheben, wenn dies
aufgrund des Gesamteindrucks den Leis-
tungsstand der Prüflinge besser kenn-
zeichnet und die Abweichung auf das Be-
stehen keinen Einfluss hat. Hierbei sind
auch die Beurteilungen während der Aus-
bildung und besondere Leistungen in ein-
zelnen Prüfungsabschnitten zu berück-
sichtigen. Die Entscheidungen sind zu be-
gründen.

§ 24

Niederschrift

(1) Über den Verlauf und über das Er-
gebnis der Prüfungen sind Niederschrif-
ten zu erstellen und zu den Prüfungsak-
ten zu nehmen. Die Niederschriften müs-
sen mindestens enthalten:
1. Ort, Tag und Dauer der Prüfung,
2. die Namen der Mitglieder des Prü-

fungsausschusses, die an der Bewer-
tung von Prüfungsarbeiten beteiligten
Prüferinnen und Prüfer und die sonsti-
gen bei der praktischen und der
mündlichen Prüfung anwesenden Per-
sonen,

3. die Namen der Prüflinge,
4. die Prüfungsgebiete der mündlichen

Prüfung,

5. die in den einzelnen Prüfungsteilen er-
zielten Punktzahlen,

6. die Endnote und die Gesamtpunktzahl
der Prüfung.

(2) Die Prüfungsniederschriften sind
von den vorsitzenden und den beisitzen-
den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse
zu unterzeichnen.

(3) Die Prüfungsakten sind fünf Jahre
aufzubewahren.

§ 25

Täuschungshandlungen, 
sonstiges Fehlverhalten

(1) Täuschungshandlungen von Prüf-
lingen hat die aufsichtsführende Person
festzustellen, zu unterbinden und dem
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses mitzuteilen. Prüflinge, die den
Prüfungsablauf erheblich stören, können
durch die aufsichtsführende Person von
der weiteren Teilnahme an der Prüfungs-
arbeit ausgeschlossen werden. Die Prü-
fungsarbeit ist in diesem Fall mit der Note
„ungenügend (0 Punkte)“ zu bewerten.
Über den jeweiligen Sachverhalt ist ein
Protokoll zu fertigen.

(2) Bei anderen als in § 21 Abs. 1 Nr. 3
genannten schwerwiegenden Verfehlun-
gen der Prüflinge entscheidet der jeweili-
ge Prüfungsausschuss über die Folgen. Er
kann je nach Schwere der Verfehlung
einzelne oder mehrere Prüfungsarbeiten,
Prüfungsteile oder die Gesamtprüfung als
nicht bestanden erklären.

(3) Wird erst nach Aushändigung der
Zeugnisse bekannt, dass bei der Prüfung
getäuscht worden ist, kann der jeweilige
Prüfungsausschuss innerhalb einer Frist
von drei Jahren nach dem Tag der münd-
lichen Prüfung einzelne oder mehrere
Prüfungsteile oder die Gesamtprüfung als
nicht bestanden erklären und das Prü-
fungszeugnis einziehen.

§ 26

Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis

(1) Ist ein Prüfling durch Krankheit
oder sonstige von ihm nicht zu vertreten-
de Umstände verhindert, die Prüfung
oder einzelne Prüfungsabschnitte abzule-
gen, so hat er dies unverzüglich nachzu-
weisen. Im Krankheitsfalle ist ein ärztli-
ches Zeugnis – auf Verlangen ein
amtsärztliches Zeugnis – vorzulegen. Der
Rücktritt aus wichtigem Grund bedarf der
Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds
des Prüfungsausschusses. Dieses be-
stimmt, wann und mit welchem Inhalt die
Prüfung oder der Prüfungsteil nachzuho-
len ist.

(2) Unterbricht der Prüfling aus den in
Abs. 1 genannten Gründen den Gruppen-
führungslehrgang nach § 11 Abs. 1 um
mehr als fünf Lehrgangstage oder den in
§ 12 Abs. 1 unter Abschnitt VI genannten
Brandinspektorinnen- oder Brandinspek-
torlehrgang um mehr als acht Lehr-
gangstage, so hat der jeweilige Prüfungs-
ausschuss über eine Lehrgangswiederho-

Nr. 26 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 25. November 2005 747

GVBl. 2005 I Nr. 26  23.11.2005  8:47 Uhr  Seite 747



748 Nr. 26 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 25. November 2005

lung zu entscheiden. Bricht er aus ande-
ren als den in Abs. 1 genannten Gründen
die Prüfung ab, müssen Lehrgang und
Prüfung grundsätzlich vollständig wieder-
holt werden. Über Ausnahmen, etwa über
die Anrechnung der bis dahin erbrachten
Leistungen, entscheidet der jeweilige
Prüfungsausschuss.

(3) Erscheint der Prüfling ohne ausrei-
chende Entschuldigung an einem Prü-
fungstag nicht oder tritt er ohne Geneh-
migung des vorsitzenden Mitglieds des
jeweiligen Prüfungsausschusses von der
Prüfung zurück, gilt die Prüfung als nicht
bestanden.

(4) Liefert ein Prüfling eine Arbeit oh-
ne ausreichende Entschuldigung nicht
rechtzeitig ab, so wird die Arbeit mit „un-
genügend (0 Punkte)“ bewertet.

§ 27

Wiederholung der Prüfung

Hat ein Prüfling die Prüfung nicht be-
standen, so kann er diese einmal vollstän-
dig wiederholen. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuss bestimmt die Frist, nach deren
Ablauf die Prüfung wiederholt werden
kann, spricht eine Empfehlung für den
Ausbildungsinhalt und die Dauer der Er-
gänzungsausbildung aus und bestimmt
den Zeitpunkt der neuen Prüfung.

§ 28

Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Dem Prüfling ist innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses auf Verlangen Einsicht in seine
Prüfungsarbeiten zu gewähren.

V i e r t e r A b s c h n i t t

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 29

Übergangsbestimmungen

(1) Eine vor In-Kraft-Treten dieser Ver-
ordnung begonnene Ausbildung richtet

sich nach den Ausbildungs- und Prü-
fungsrichtlinien für die Angehörigen der
Werkfeuerwehren vom 12. November
1993 (StAnz. 1994, S. 132).

(2) Hauptberufliche Werkfeuerwehran-
gehörige, die die Gruppenführerausbil-
dung nach Ziffer 6.1 der Ausbildungs-
und Prüfungsrichtlinien für die Angehöri-
gen der Werkfeuerwehren erfolgreich ab-
geschlossen haben, sind denjenigen
Werkfeuerwehrangehörigen gleichge-
stellt, die die Ausbildung für den
Führungsdienst im mittleren Werkfeuer-
wehrdienst nach dieser Verordnung erfol-
greich absolviert haben.

(3) Hauptberufliche Werkfeuerwehran-
gehörige, die die Zugführerausbildung
(Inspektorenausbildung) nach Ziffer 6.2
der Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinien
für die Angehörigen der Werkfeuerweh-
ren vom 12. November 1993 (StAnz. 1994,
S. 132) erfolgreich abgeschlossen haben,
sind denjenigen Werkfeuerwehrangehöri-
gen gleichgestellt, die die Ausbildung für
den gehobenen Werkfeuerwehrdienst
nach dieser Verordnung erfolgreich absol-
viert haben.

(4) Hauptberufliche Werkfeuerwehran-
gehörige, die die Laufbahnprüfung für
den mittleren, gehobenen oder höheren
Einsatzdienst der Berufsfeuerwehren
nach der Verordnung über die Laufbah-
nen der Beamten des Einsatzdienstes der
Berufsfeuerwehren in der Fassung vom
19. Mai 1980 (GVBl. I S. 147) erfolgreich
abgeschlossen haben, sind denjenigen
Feuerwehrangehörigen gleichgestellt, die
die Ausbildung für den mittleren, geho-
benen oder höheren Werkfeuerwehr-
dienst nach dieser Verordnung erfolgreich
absolviert haben.

§ 30

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Wiesbaden, den 3. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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Artikel 11)

Änderung der Hessischen 
Gnadenordnung

Aufgrund der Anordnung des Minis-
terpräsidenten über die Ausübung des
Gnadenrechts vom 26. November 1974
(GVBl. I S. 563), geändert durch Anord-
nung vom 17. März 1989 (GVBl. I S. 105),
wird bestimmt:

§ 36 der Hessischen Gnadenordnung
vom 4. Oktober 2000 (GVBl. I S. 493),
geändert durch Ordnung vom 3. Juli 2001
(GVBl. I S. 322), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten“

2. In Satz 2 wird die Angabe „am 31. De-
zember 2005“ durch „mit Ablauf des
31. Dezember 2010“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung der Verordnung über das 
maschinell geführte Grundbuch

Aufgrund des § 126 Abs. 1 Satz 1 und
des § 141 Abs. 2 Satz 4 der Grundbuch-
ordnung in der Fassung vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1115), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3220), des § 93 der Grundbuchverfü-
gung in der Fassung vom 24. Januar 1995
(BGBl. I S. 115), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. März 1999 (BGBl. I S. 497),
und des § 1 Abs. 2 Nr. 27 Buchst. d und f
der Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen im Bereich der Rechtspfle-
ge vom 17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 466),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
14. Oktober 2005 (GVBl. I S. 695), wird
verordnet:

In § 5 Satz 2 der Verordnung über das
maschinell geführte Grundbuch vom 
18. August 2000 (GVBl. I S. 417) wird 
die Angabe „31. Dezember 2005“ durch 
„31. Dezember 2010“ ersetzt. 

Artikel 33)

Änderung der Anordnung über die 
Zuständigkeit zur Stundung, zum Erlass,
zur Erstattung und zur Anrechnung von

Gerichtskosten und der in § 1 Abs. 1 
Nr. 5 bis 9 der Justizbeitreibungs-
ordnung genannten Ansprüche im 
Bereich der ordentlichen Gerichts-

barkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit,
der Finanzgerichtsbarkeit, 

der Arbeitsgerichtsbarkeit und 
der Sozialgerichtsbarkeit

Aufgrund des § 117 Abs. 3 Satz 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung in

der Fassung vom 15. März 1999 (GVBl. I
S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 539),
wird bestimmt:

In § 5 Satz 2 der Anordnung über die
Zuständigkeit zur Stundung, zum Erlass,
zur Erstattung und zur Anrechnung von
Gerichtskosten und der in § 1 Abs. 1 Nr. 5
bis 9 der Justizbeitreibungsordnung ge-
nannten Ansprüche im Bereich der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, der Finanzgerichts-
barkeit, der Arbeitsgerichtsbarkeit und
der Sozialgerichtsbarkeit vom 1. August
2001 (GVBl. I S. 379) wird die Angabe
„31. Januar 2006“ durch „31. Dezember
2010“ ersetzt. 

Artikel 44)

Änderung der Anordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 

nach der Bundesnotarordnung

Aufgrund des § 112 der Bundesnotar-
ordnung vom 24. Februar 1961 (BGBl. I 
S. 98), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. Juli 2005 (BGBl. I S. 2188), in Verbin-
dung mit § 1 des Gesetzes über Ermächti-
gungen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen vom 3. Juli 1961 (BGBl. I S. 856) so-
wie § 1 Abs. 2 Nr. 22 Buchst. c der Ver-
ordnung zur Übertragung von Ermächti-
gungen im Bereich der Rechtspflege wird
bestimmt:

In § 4 Abs. 2 Satz 2 der Anordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten nach der
Bundesnotarordnung vom 4. Februar 1999
(GVBl. I S. 183), geändert durch Anord-
nung vom 25. September 2000 (GVBl. I 
S. 504), wird die Angabe „31. Dezember
2005“ durch „31. Dezember 2010“ ersetzt. 

Artikel 55)

Änderung der Verordnung zur Regelung
von Zuständigkeiten nach dem Gesetz

über die Tätigkeit europäischer 
Rechtsanwälte in Deutschland

Aufgrund des § 41 Abs. 2 Satz 1 des
Gesetzes über die Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland vom 
9. März 2000 (BGBl. I S. 182, 1349), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 26. Ok-
tober 2003 (BGBl. I S. 2074), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 Nr. 21 Buchst. e der
Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen im Bereich der Rechtspfle-
ge wird verordnet:

In § 3 Satz 2 der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten nach dem Ge-
setz über die Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland vom 4. Au-
gust 2000 (GVBl. I S. 405) wird die Anga-
be „31. Dezember 2005“ durch „31. De-
zember 2010“ ersetzt. 

Verordnung 
zur Verlängerung der Geltungsdauer befristeter Rechtsvorschriften 

im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz

Vom 12. November 2005

1) Ändert GVBl. II 24-35
2) Ändert GVBl. II 251-2
3) Ändert GVBl. II 26-12
4) Ändert GVBl. II 27-19
5) Ändert GVBl. II 27-20
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Artikel 66)

Änderung der Anordnung über 
Zuständigkeiten für die Entscheidung
über Genehmigungen nach § 33 Abs. 1

Satz 3 des Hessischen Datenschutz-
gesetzes im Geschäftsbereich des 

Ministeriums der Justiz 

Aufgrund des § 33 Abs. 1 Satz 3 des
Hessischen Datenschutzgesetzes in der
Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I 
S. 98) bestimmt das Ministerium der Jus-
tiz:

In Art. 2 der Anordnung über Zustän-
digkeiten für die Entscheidung über Ge-

nehmigungen nach § 33 Abs. 1 Satz 3 des
Hessischen Datenschutzgesetzes im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Jus-
tiz vom 8. August 2000 (GVBl. I S. 418),
geändert durch Anordnung vom 19. Feb-
ruar 2001 (GVBl. I S. 160), wird die Anga-
be „31. Dezember 2005“ durch „31. De-
zember 2010“ ersetzt. 

Artikel 7

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 12. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z  

D r.  Wa g n e r

6) Ändert GVBl. II 300-35

GVBl. 2005 I Nr. 26  23.11.2005  8:47 Uhr  Seite 750



Bernecker Verlag

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Unterschrift

Ja, ich möchte das Gesetz und Verordnungsblatt Teil II als

! Loseblattsammlung in sechs Ordnern Euro 272,00
Ergänzungslieferungen pro Seite Euro 0,075

! CD-ROM-Gesamtausgabe für

! MAC ! Windows je Euro 272,00
Updates je Euro 35,00

Bei gleichzeitigem Bezug der Loseblattausgabe:
Gesamtausgabe Euro 105,00
jedes Update Euro   27,50

Bestellung bitte an: A. Bernecker Verlag,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen
Tel. (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 7 31-4 00

Gesetz- und Verordnungsblatt digitalGesetz- und Verordnungsblatt

GESETZ- UND
VERORDNUNGSBLATT
FÜR DAS LAND HESSEN
TEIL II

Sammlung des bereinigten Hessischen Landesrechts

cDas Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen Teil II ist wieder 
lieferbar.

Die Loseblattsammlung des bereinigten Hessi-
schen Landesrechts ist in sechs Ordnern mit
über 5000 Seiten erhältlich.
Herausgeber ist das Hessische Ministerium der
Justiz.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten ge-
ordnet“, in dem auch außer Kraft getretene Vor-
schriften aufgeführt sind, erleichtern die Hand-
habung des nach sachlichen Gesichtspunkten
aufgebauten Werkes sehr. 
Mehrmals im Jahr erscheinen Ergänzungsliefe-
rungen im Abonnement.

SDas Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Hessen Teil II ist auch digital
auf CD-ROM lieferbar.

Die CD des bereinigten Hessischen Landes-
rechts enthält alle Seiten der Loseblattsamm-
lung.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten 
geordnet“, in dem auch außer Kraft getretene
Vorschriften aufgeführt sind, erleichtern die
Handhabung des nach sachlichen Gesichts-
punkten aufgebauten Werkes sehr. 
Eine integrierte Suchfunktion sowie ein 
verlinktes Inhaltsverzeichnis ermöglichen
Ihnen den schnellen Zugriff auf benötigte 
Informationen.
Mehrmals im Jahr erscheinen Updates 
im Abonnement.

GVBl. 2005 I Nr. 26  23.11.2005  8:47 Uhr  Seite 751



Absender: A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen 
PVSt, DPAG
Entgelt bezahlt

Herausgeber: Hessische Staatskanzlei, Wiesbaden
Verlag: A. Bernecker Verlag GmbH,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 14 00
ISDN: (0 56 61) 73 13 61, Internet: www.bernecker.de
Druck: A. Bernecker GmbH & Co. Druckerei KG,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 12 89
Vertrieb und Abonnementverwaltung: 
A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 
34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 7 31-4 20, Fax: (0 56 61) 7 31-4 00
E-Mail: aboverwaltung@bernecker.de
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement.
Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen zum 31. Dezember
müssen spätestens am 15. November schriftlich beim Verlag vorlie-
gen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen ent-
binden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträ-
gen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 53,40 EUR einschl.
MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang
von 16 Seiten EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der
Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung.

Bernecker Verlag

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Unterschrift

Ja, ich möchte das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land
Hessen · Teil I – auf CD-ROM bestellen

! Jahrgang 1995 ! Jahrgang 1996

! Jahrgang 1997 ! Jahrgang 1998

! Jahrgang 1999 ! Jahrgang 2000

! Jahrgang 2001 ! Jahrgang 2002

! Jahrgang 2003 ! Jahrgang 2004

Bestellung bitte an: A. Bernecker Verlag,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen
Tel. (0 56 61) 7 31-4 65, Fax (0 56 61) 7 31-4 00

Sie brauchen Platz in
Ihrem Archiv?
Wir erstellen Ihnen die Gesetz- und Verordnungsblätter

der Jahrgänge ab 1995 bis 2004 im PDF-Format auf 

CD-ROM.

Preis pro CD 59,80 Euro

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Hessen · Teil I

GVBl. 2005 I Nr. 26  23.11.2005  8:47 Uhr  Seite 752


